
Die EU-Innenminister haben sich auf  
Richtlinien zur Umsetzung der »Reform« des 
Asylsystems geeinigt und bereiten damit  
neuen Rechtsbrüchen den Weg. Die geplanten 
Abschiebezentren in Drittstaaten könnten 
derweil an der Realität scheitern.

Abschiebezentren in Drittstaaten, Aus-
weitung der Abschiebehaft, Leistungs-
kürzungen, Überwachung abgelehnter 
Asylbewerber: Was noch vor Kurzem 
Position von Neofaschisten war, ist nun 
breiter Konsens in der EU.

YARO ALLISAT

Im kommenden Jahr könnte EU-Gesetz 
werden, was vor zwei Jahren noch Fanta-
sien von Rechtsaußen-Politiker*innen wie 
Giorgia Meloni waren. Am Montag einig-
ten sich in Brüssel zunächst die Innenmi-
nister der Europäischen Union auf Details 
der neuen »Rückführungsrichtlinie« und 
die Ausgestaltung des sogenannten Soli-
daritätsmechanismus unter den Mitglied-
staaten. Die Regelungen sind die letzten 
Bausteine bei der Umsetzung des neuen 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems 
(Geas), auf das sich das Staatenbündnis 
im April 2024 geeinigt hatte.

Nun muss noch das EU-Parlament zu-
stimmen, wo insbesondere die Frage der 
»Rückkehrzentren« umstritten ist. Zumin-
dest Vertreter aus dem Lager der Linken, 
Sozialdemokraten und Grünen wenden 
sich dagegen, weil die neue Richtlinie mut-
maßlich gegen nationale und internatio-
nale Gesetze und Menschenrechte verstößt.

Wiebke Judith, rechtspolitische Spre-
cherin von Pro Asyl, kritisierte, mit Um-
setzung der Pläne drohten massive Verlet-
zungen von Grundrechten. Gemeinsam mit 
mehr als 60 deutschen und internationa-
len Organisationen wie dem Europäischen 
Flüchtlingsrat (ECRE), Human Rights 
Watch, Caritas Europa und Ofxam hat Pro 
Asyl vergangene Woche in einer Stellung-
nahme auf die Gefahren des Kompromiss-
vorschlags der dänischen Ratspräsident-
schaft aufmerksam gemacht.

Kritik kommt auch von Mitgliedern des 
Europaparlaments. So warnte die SPD-Ab-
geordnete Birgit Sippel gegenüber »nd«: 
»Unverhältnismäßig lange Abschiebe-
haft und erhebliche Einschränkungen der 

Grundrechte werden nicht dazu beitra-
gen, dass mehr ausreisepflichtige Men-
schen abgeschoben werden.« Die Pläne 
zur Einrichtung von »Rückkehrzentren« 
in Nicht-EU-Staaten bezeichnet Sippel als 
»haarsträubend«. EU-Kommission und Mit-
gliedsstaaten überböten sich »in der Aus-
höhlung der Grundrechte«. Zudem seien 
»Effektivität und Nachhaltigkeit der vorge-
schlagenen drastischen Maßnahmen in kei-
ner Weise belegt«, so Sippel.

Die Innenminister*innen bezeichnen 
ihre Einigung hingegen als Meilenstein. Die 
neue Rückführungsrichtlinie sieht unter an-
derem vor, dass die EU-Länder sich auf eine 
gemeinsame Liste von »sicheren Herkunfts-
staaten« einigen. Das sind Länder, bei de-
nen davon ausgegangen wird, Menschen 
drohe dort keine Verfolgung, weshalb de-
ren Asylanträge in der Praxis gar nicht mehr 
geprüft werden. Die Liste soll um mehrere 
Staaten erweitert werden.

In der Konsequenz wird dies zur Ableh-
nung von Asylanträgen insbesondere mar-
ginalisierter Personen wie aufgrund ihrer 
sexuellen oder geschlechtlichen Identität 
diskriminierter oder verfolgter Menschen 
führen. Am Freitag hatte auch der Bundes-
tag beschlossen, dass sichere Herkunftslän-
der künftig per Rechtsverordnung bestimmt 
werden können. Bisher musste darüber im 
Parlament entschieden werden.

Zudem soll die Zahl der sicheren Dritt-
staaten – also von Transitländern, die Men-
schen auf der Flucht durchqueren – per De-

klaration erhöht werden. Hinzu kommt 
eine Schwächung der sogenannten Prü-
fung zur Nichtzurückweisung an den Au-
ßengrenzen. Die EU ist eigentlich zur Ein-
haltung des völkerrechtlichen Prinzips der 
Nichtzurückweisung (Non Refoulement) 
von Menschen in Länder verpflichtet, in 
denen ihnen unmenschliche oder ernied-
rigende Behandlung droht.

Mit den bereits seit Langem stattfinden-
den Zurückweisungen an den Außengren-
zen wird dieser Grundsatz, der 1951 in der 
Genfer Flüchtlingskonvention festgeschrie-
ben wurde, regelmäßig verletzt. Mit den 
neuen Regelungen sollen diese Pushbacks 
faktisch legalisiert werden. Zudem soll der 
rechtliche Rahmen für die Einrichtung der 
»Rückkehrzentren« in Drittstaaten geschaf-
fen werden, nachdem Großbritannien und 
Italien mit ähnlichen Versuchen an nati-
onalen Gerichten gescheitert waren. Zu-
dem macht die Richtlinie neue repressive 
Maßnahmen gegen abgelehnte Asylbewer-
ber*innen möglich, unter anderem Haus-
durchsuchungen und Fußfesseln. Auch soll 
die Abschiebehaft ausgeweitet werden, po-
tenziell auf unbestimmte Zeit.

Scharfe Kritik an den Ministerbeschlüs-
sen übt auch die Linke-Europaabgeord-
nete Özlem Alev Demirel. »Was von den 
Innenministern und EU-Kommissar Mag-

nus Brunner als vertrauensbildenden Maß-
nahme gepriesen wird, ist nichts anderes 
als ein weiterer Schandfleck auf der Werte-
Weste der EU«, sagte sie im Gespräch mit 
»nd«. Die Beschlüsse vom Montag seien 
»der nächste Schritt zur faktischen Abschaf-
fung des Rechts auf Asyl«. Neben »vielen 
Widerlichkeiten, wie der Sanktionierung 
von Geflüchteten« sei die »Abschiebung in 
Lager an den europäischen Außengrenzen 
das wohl dreckigste Mittel, Menschen los-
zuwerden, die Zuflucht suchen vor Krieg, 
Hunger, Unterdrückung oder Verfolgung«, 
empört sich die Politikerin.

Und während man sich geeinigt habe, 
Länder wie Griechenland, Italien, Polen 
oder Bulgarien besser bei den Asylverfahren 
zu unterstützen, habe Bundesinnenminis-
ter Alexander Dobrindt bereits kundgetan, 
dass Deutschland weder mehr Menschen 
aufnimmt noch mehr Geld an die genann-
ten Staaten zahlt, konstatierte Demirel. »So 
weit reicht die christliche Nächstenliebe zur 
Weihnachtszeit wohl dann doch nicht.«

Bereits im März 2025 hatte die EU-Kom-
mission einen ersten Entwurf für massive 
Verschärfungen der Rückführungsregeln 
vorgeschlagen. Dass nun noch härtere Ge-
setze beschlossen werden sollen, ist auch 
auf deutschen Druck zurückzuführen. Im 
kommenden Sommer soll das Paket in Kraft 

treten. Innenminister Dobrindt äußerte am 
Rande der Verhandlungen, die EU wolle 
bald auch Abschiebungen nach Afghanis-
tan und Syrien ermöglichen sollen, wo nun 
bereits so viele Menschen »freiwillig« zu-
rückgingen. Tatsächlich gehen viele, weil 
ihnen nach der Aussetzung des Familien-
nachzugs für subisidiär Schutzberechtigte 
verwehrt wird, ihre Eltern oder Kinder nach 
Deutschland zu holen.

Die Bundesregierung treibt derweil 
die Umsetzung der Geas-Reform in nati-
onales Recht voran. Der Republikanische 
Anwält*innenverein und die Neue Rich-
ter*innenvereinigung kritisieren, dass die 
schwarz-rote Koalition dabei »einen beson-
ders restriktiven Weg« gewählt habe. So 
will die Regierung Camps für Flüchtlinge 
im Dublin-Verfahren einrichten und den Zu-
gang zu Rechtsberatung erschweren.

EU-weit werden jedes Jahr Tausende 
Menschen in ihre Herkunftsländer ab-
geschoben. Trotzdem handelt es sich da-
bei nur um einen kleinen Teil der abge-
lehnten Asylantragsteller*innen. Allein 
in Deutschland scheitern die meisten Ab-
schiebungen daran, dass sie an sich ein in-
effizientes Verfahren mit hohem Verwal-
tungsaufwand sind. Von mehr als 44 400 
versuchten Abschiebungen gelangen 2024 
nur rund 11 800.

EU-Innenminister einigen sich auf verschärfte Regeln 
im Asylsystem

»Neben vielen Widerlichkeiten  
ist die Abschiebung in  
Lager an den europäischen 
Außengrenzen das wohl 
dreckigste Mittel, schutzsuchende  
Menschen loszuwerden.«

Özlem Alev Demirel   
Mitglied des EU-Parlaments (Linke)

Rechtsaußen-
Träume werden 
wahr

Nach dem Willen von EU-Kommission 
und -Innenministern sollen Menschen 
ohne Aufenthaltsgenehmigung künftig 
in sogenannten Return Hubs faktisch 
interniert werden.

JANA FRIELINGHAUS

Sie sind dem deutschen Innenminister 
eine Herzensangelegenheit: Die »Return 
Hubs«, die die EU in Drittstaaten einrich-
ten und betreiben möchte. Dortin sollen 
Menschen gebracht werden, die ausreise-
pflichtig sind, weil ihnen kein Schutzstatus 
gewährt wurde, und deren Herkunftslän-
der sich weigern, ihre Staatsbürger zurück-
zunehmen oder weil ihre Abschiebung aus 
anderen Gründen nicht möglich ist. CSU-
Mann Alexander Dobrindt lud seine EU-
Amtskollegen vor einigen Monaten eigens 
zu einem Treffen auf die Zugspitze, um den 
Plan in die Realität umzusetzen.

Er hat viele Unterstützer*innen, unter 
ihnen auch die sozialdemokratische dä-
nische Ministerpräsidentin Mette Fredrik-
sen und die rechtspopulistische italieni-
sche Regierungschefin Giorgia Meloni. Sie 
alle wischen Bedenken beiseite, die Rechts-
wissenschaftler gegenüber den »Rückkehr-
zentren« äußern.

Im jetzt von den EU-Innenministern 
beschlossenen Entwurf für eine neue EU-
Rückführungsverordnung heißt es in Arti-
kel 4 Absatz 4, dass eine Rückführung in 
jedes Land zulässig sein soll, mit dem ein 
entsprechendes Abkommen besteht – un-
abhängig davon, ob die Betroffenen die 
Staatsangehörigkeit besitzen, jemals dort 
gelebt haben oder persönliche Verbindun-
gen dorthin bestehen, etwa durch Fami-
lie, Ausbildung oder frühere Aufenthalte. 
Auch das hat die Bundesregierung beson-
ders vehement vorangetrieben. Im Koali-

tionsvertrag von Union und SPD heißt es 
dazu, man werde darauf hinwirken, dass 
das sogenannte Verbindungselement aus 
dem EU-Asylrecht gestrichen wird. Es legte 
bislang fest, dass Menschen nur in einen si-
cheren Drittstaat abgeschoben werden dür-
fen, wenn sie dorthin »persönliche Verbin-
dungen« durch Freunde, Verwandte oder 
frühere Arbeitsstellen haben.

Bestehende Grundrechte sollen also ex-
plizit abgebaut werden, und dafür scheuen 
jene, die dies wollen, auch keine Kosten 
und Mühen. Erstere dürften am Ende as-
tronomisch sein. Doch die Abschiebelager 
sollen ja vor allem abschreckend auf poten-
ziell Migrationswillige wirken. Das Kalkül: 
Wer sich auf den beschwerlichen und kost-
spieligen Weg nach Europa begibt, könnte 
künftig davon Abstand nehmen, wenn ihm 
am Ende die faktische Internierung in ei-
nem »Return Hub« droht.

Auf nationaler Ebene treiben derzeit vor 
allem Italien und die Niederlande konkrete 
Pläne für Abschiebezentren voran. Italien 
erwägt, seine derzeit leerstehenden Zent-
ren in Albanien, die ursprünglich für Asyl-
verfahren vorgesehen waren, in Rückkehr-
zentren umzuwandeln. Der Europäische 
Gerichtshof hatte die Nutzung für Asylver-
fahren gestoppt. Nach bisher geltendem 
Recht ist sie also illegal.

Nach Einschätzung vieler Juristen stel-
len Rückkehrzentren eine »deutliche Ab-
kehr von Völker- und Menschenrechtsstan-
dards dar« und bergen das »Risiko schwerer 
Rechtsverletzungen – von willkürlicher In-
haftierung über direkte und indirekte Ab-
schiebungen bis zur Verweigerung grund-
legender Rechtsgarantien«, wie es in einer 
Stellungnahme der Diakonie heißt.

Zu den Kosten der italienischen Zentren 
in Albanien gibt es bereits Untersuchungen. 

Chiara Pagano von der Uni Graz ermittelte, 
dass Aufbau und Betrieb für fünf Jahre mehr 
als 800 Millionen Euro verschlungen haben.

Die Niederlande und Uganda haben 
derweil im September am Rande der UN-
Vollversammlung in New York eine Ab-
sichtserklärung zur Errichtung eines Tran-
sitzentrums unterzeichnet. Von dort aus 
sollen Abgeschobene später in ihre Her-
kunftsländer zurückkehren. Laut Tageszei-
tung »De Volkskrant« soll es sich zunächst 
um ein Pilotprojekt mit einigen Dutzend 
Personen handeln. Außenminister David 
van Weel von der liberal-rechten Volkspar-
tij voor Vrijheid en Democratie geht davon 
aus, dass die juristische Ausarbeitung des 
Vorhabens noch ein halbes bis dreiviertel 
Jahr in Anspruch nimmt. Zudem sei ab-
zuwarten, ob Betroffene Gerichte anru-
fen, um ihren Transport nach Uganda zu 
verhindern.

Geplante »Rückkehrzentren« für abgelehnte Asylbewerber kosten extrem viel Geld und verletzen Menschenrechte

Teure und ineffiziente Abschreckungsmaßnahme

Die EU will sich noch stärker abschotten. Schutzsuchende werden also weiter über die gefährliche Mittelmeerroute nach Europa kommen.
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INTERVIEW: MELANIE KLIMMER

Weil so viele Kinder auf der Flucht 
spurlos verschwinden, fordert SOS-Kin-
derdörfer weltweit sichere Fluchtwege 
und den Schutz von Kinderrechten. Wie 
kann das aussehen?
Entlang der Fluchtroute braucht es allem 
voran sogenannte Safe Houses. Hier geht 
es erst einmal nur um Schutz. In Staaten 
wie Tunesien, in denen verschärfte Abschie-
bungsprogramme existieren, bekommen 
wir dafür keine Genehmigungen, vermut-
lich weil befürchtet wird, dass mehr Kinder 
ins Land kommen. Wir könnten hier eine 
Rolle spielen, aber so hat SOS Tunesien nur 
die Möglichkeit, bestehende SOS-Kinder-
dörfer in den Ballungsräumen für Kinder 
auf der Flucht zu öffnen. Im Senegal haben 
wir auch sogenannte Transfer Homes. Sie 
sind darauf ausgerichtet, dass sich die Kin-
der und Jugendlichen für acht bis zwölf Wo-
chen dort aufhalten, wo sie sind, während 
wir in der Zwischenzeit eine langfristige Lö-
sung mit ihnen finden. Manche entscheiden 
sich dann aber auch weiterzuziehen. Wir 
versuchen in dieser Zeit auch, Emergency-
Bildung einzurichten. Entweder sie dürfen 
in die Schulen gehen, die schon da sind und 
werden dabei von lokalen Organisationen 
unterstützt, oder wir eröffnen sogenannte 
Emergency-Klassen – diese können auch in 
einem Container sein.

Und was passiert mit jungen Menschen, 
wenn sie volljährig werden?
Für die Volljährigen, die oft unter sehr gro-
ßem Druck von ihren Familien stehen, ver-
suchen wir je nach Alter Ausbildungs- und 
Einkommensmöglichkeiten in der Region 
zu generieren, in der sie sich gerade auf-
halten. Das Volljährigkeitsalter ist in man-
chen Ländern bei 16, in anderen bei 18 oder 
21 Jahren. Ihre Unterbringung kann in so-
genannten Care Leaver Homes, aber auch 
in Kinderdörfern sein. Erfahrungsgemäß 
ist es für ihre Entwicklung jedoch am al-
lerbesten, wenn wir für sie eine Pflegefa-
milie finden. Wenn wir das erreichen kön-
nen, Schutz und Bildung, dann führt uns 
das zum dritten wichtigen Punkt der Kin-
derrechtskonvention, dem Recht auf best-
mögliche Entwicklung. Es bedeutet auch, 
dass man damit den Zugriff auf Kinder und 
Jugendliche durch Schlepperbanden unter-

bindet. Und das geht nur mit Community. In 
Ländern wie Libyen ist das absolut unmög-
lich, und Tunesien scheint alles dafür zu 
tun, dass es auch dort unmöglich wird. Des-
halb würde ich immer vom Kindeswohl aus 
argumentieren, dass diese Hängepartien, 
diese Wartesituation unbedingt aufgeho-
ben werden muss, auch bei uns in Europa.

Warum verschwinden so viele Kinder aus 
staatlicher Obhut?
SOS-Kinderdörfer bekommt auch Kinder 
aus staatlicher Obhut und von Familienge-
richten zugewiesen. Der Grund kann ein 
unrechtmäßiger sein, wie in Syrien wäh-
rend des Assad-Regimes, was ein extremes 
Beispiel ist. Da stecken wir aktuell noch 
mitten in der Aufarbeitung und der Suche 
nach vermissten Kindern. Zumeist stehen 
Zuweisungen in Verbindung mit dem voll-
ständigen Verlust der elterlichen Fürsorge 
und mit häuslicher Gewalt – das heißt, dass 
Kinder und Jugendliche zu ihrem Wohl ak-
tiv aus Familien herausgenommen werden. 
Die mit Abstand größte Anzahl der Minder-
jährigen, die verloren gehen, kommt der-

zeit aus dem Sudan. Dahinter stehen sehr 
häufig Mehrfach-Fluchtsituationen: Sehr 
viele Kinder mussten immer wieder von 
einem Ort zum anderen fliehen und haben 
dabei die elterliche Betreuung oder auch 
Fremdbetreuung verloren. Und mit jedem 
einzelnen Mal sind Kinder mehr Gewalt 
und Ausbeutung ausgesetzt.

Manchmal werden Kinder und Jugend-
liche von ihren Familien allein losge-
schickt.
Diese Situation haben wir bei kriegerischen 
Konflikten, immer häufiger aber auch auf-
grund von Klimakatastrophen. Sie laufen 
aber auch selber weg, wenn das Urvertrauen 
des Kindes zur Familie oder Betreuungsper-
son absolut zerbrochen ist. Insbesondere im 
Sudan und in seinen Nachbarstaaten erhöht 
sich dann die Wahrscheinlichkeit enorm, 
dass das Kind in einen Teufelskreis der Aus-
beutung hineingerät, in dem mit jedem Mal 
die Chance geringer wird, Mädchen und 
Jungen in eine Betreuungsstruktur zu in-
tegrieren oder zu ihrer Familie zurückzu-
bringen. Am Ende steht dann oft Menschen-
handel, bei dem die Kinder sexueller oder 
Arbeitsausbeutung zugeführt werden, oder 
sie werden militärisch ausgenutzt.

So wie in Somalia oder Mosambik?
Ja. Dort wird der Verkauf der Minderjäh-
rigen an terroristische Organisationen wie 
al-Shabaab in Somalia, ISIS oder auch an 
die Kriegsparteien ein Mittel, den täglichen 
Überlebenskampf zu bewältigen. In diesem 
teuflischen Kreislauf und mit jeder Situa-
tion, in der ein Kind verkauft wird, wird 
es schwieriger, eine integrative Basis in der 
Community zu schaffen, in der sie sich ge-
rade befinden. Auch die Rückführung in fa-
miliäre Strukturen wird dann irgendwann 
unmöglich.

Aus welchen Gründe sind Minderjährige 
auf der Flucht noch sich selbst über-
lassen?
In Dschibuti, am Horn von Afrika, haben 
wir die Erfahrung gemacht, dass in SOS-
Kinderdörfern und SOS-Familienzentren 
oft auch sehr, sehr kleine Kinder zurückge-
lassen werden, die auf der Flucht geboren 
wurden. Ich war in einer Aufnahmeeinheit 
des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Dort 
berichteten mir alle anwesenden Frauen, 

sie seien auf der Flucht vergewaltigt wor-
den. Oft mussten sie für den Fluchtweg mit 
Sex bezahlen, wurden ungewollt schwan-
ger und ließen die Kinder dann eben bei 
uns zurück. In Europa haben wir Dschibuti 
nicht so im Blick, weil es kein Transitland 
auf der Fluchtroute nach Europa ist, son-
dern nach Saudi-Arabien.

Was bedeutet das für Hilfsorganisa-
tionen und Behörden, die sich um die 
Zurückgelassenen kümmern?  
Man kann zum Teil sehr klar erkennen, dass 
der Herkunftsort der Kinder nicht in Dschi-
buti, sondern ganz häufig in Eritrea, Soma-
lia oder Äthiopien liegt. Daher ist die Fest-
stellung ihrer Identität geradezu unmöglich. 
Das hat drei Effekte: Die staatlichen Kinder-
heime sind voll, das SOS-Kinderdorf ist voll 
und die Anzahl der Straßenkinder wächst 
in Dschibuti gewaltig.

Wie hoch ist der Anteil an unbegleiteten 
minderjährigen Mädchen?
Da wir es in Afrika mit Transit- und An-
kunftsländern zu tun haben, in denen für 
SOS-Kinderdörfer oft keine Möglichkeiten 
bestehen, verlässliche Zahlen von staatli-
cher Seite zu bekommen, wissen wir das 
nicht. Was ich aber sagen kann ist, dass der 
Anteil der Mädchen wächst und dass vor al-
lem im Sudan die Anzahl der Fälle von se-
xualisierter Gewalt unglaublich nach oben 
gehen. Für das Ausmaß an sexualisierter 
Gewalt, auch als Waffe in der kriegerischen 
Auseinandersetzung im Sudan, lassen sich 
keine Worte mehr finden.

Aktuell hat Ihre Organisation selbst mit 
einem Skandal zu kämpfen: In Öster-
reich, wo die ersten SOS-Kinderdörfer 
entstanden, sollen sich neben deren 
Gründer Hermann Gmeiner und dem 
ehemaligen Präsidenten Helmut Kutin 
weitere Personen an Kindern sexuell 
vergangen haben. Wie geht SOS-Kinder-
dörfer weltweit damit um?
Vor einigen Wochen erfuhren wir aus der 
Presse von weiteren Missbrauchsfällen bei 
SOS-Kinderdörfer Österreich und dass in 
acht Fällen bereits Kompensationszahlun-
gen stattgefunden haben. Leider liegen uns 
in Deutschland bisher nur relativ wenige 
Hinweise vor. Bis auf Weiteres haben wir 
deshalb SOS Österreich suspendiert. Auch 

die für mich erwiesenen Verfehlungen des 
Gründers Hermann Gmeiner – denn »Va-
ter« würde ich ihn nun nicht mehr nennen 
– haben uns zutiefst getroffen. Wir verur-
teilen alle Taten strikt.

Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus?
Alles, was wir zu Hermann Gmeiner in unse-
rer Vereinshistorie finden konnten, haben wir 
auf den Prüfstand gestellt und sind immer 
noch damit beschäftigt, Hinweise zu suchen, 
mit denen wir zur Aufklärung beitragen kön-
nen. Wir arbeiten innerhalb der Föderation 
in den jeweiligen Ländern eigenständig. Des-
halb haben wir uns in den letzten drei Jahren 
allein auf den Weg gemacht und eine interne 
Prüfung initiiert. Wir können noch nicht aus-
schließen, dass anderen Mitarbeitern schon 
früher Kenntnisse vorlagen. Ich möchte da-
ran erinnern, dass Gmeiner 1986 gestorben 
ist. Zu dieser Zeit gab es noch keine digitalen 
Medien. Das heißt, die Aufarbeitung ist ein 
aufwendiger Prozess über Papier. Vor zwei 
Jahren haben wir mit der deutschen Staats-
anwaltschaft auch in Bezug auf den ehe-
maligen Präsidenten Helmut Kutin Kontakt 
aufgenommen. Wir blicken also in eine Ver-
gangenheit, die definitiv sehr patriarchalisch 
geprägt war, und wir müssen uns damit aus-
einandersetzen, warum sie das war. Warum 
waren gerade die mächtigsten Personen da-
ran beteiligt? Es ist mir persönlich sehr wich-
tig, dass wir dem ins Auge sehen. Denn dann 
erst können wir es besser machen. Wir müs-
sen als Föderation dafür Verantwortung über-
nehmen und wollen das auch.

Was ändern Sie an den Strukturen in der 
internationalen Föderation der Kinder-
dörfer?
Inzwischen haben wir Konsequenzen in al-
len Prozessen gezogen, die noch nicht aus-
reichend angepasst waren. Dazu gehören 
der Kinderschutzbereich, der Bereich der 
Steuerung und Führung und der Förderung 
von Programmen. Es geht darum, welche 
Bedingungen wir in Zukunft an unser Per-
sonal stellen wollen. Da gehört für mich 
ganz klar hinzu, dass wir die Führungs-
kompetenzen von Frauen fördern wollen. 
In den letzten drei Jahren haben wir au-
ßerdem Whistleblower-Kanäle und ein In-
cident Management System aufgebaut. So 
können schneller Vorfälle identifiziert und 
Konsequenzen gezogen werden.

Lanna Idriss über die Verletzung der Grundrechte von Minderjährigen und Möglichkeiten zu ihrem Schutz

Kinder auf der Flucht: Versklavt, sexuell 
ausgebeutet, in Milizen gezwungen

	❚ INTERVIEW

Lanna Idriss ist Vorstandsvorsitzende von 
SOS-Kinderdörfer weltweit e.V.  
Sie beobachtet eine Zunahme bei 
Kinderrechtsverletzungen, allen voran 
durch Menschenhandel und sexualisierte 
Gewalt. Betroffen sind vor allem 
unbegleitete Minderjährige auf 
Fluchtrouten durch afrikanische Länder 
nach Europa und Saudi-Arabien. Derweil 
kämpft die Organisation nach vor sechs 
Wochen bekannt gewordenen 
Missbrauchsfällen in Österreich auch um 
ihre eigene Glaubwürdigkeit.
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Von Freiwilligen der Organisation Sea-Watch vor Libyens Küste gerettete junge Menschen: Oft machen sich auch Minderjährige auf den gefährlichen Weg - sie sind besonders in Gefahr, Opfer von Gewalt und Ausbeutung zu werden.
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